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Festsetzung  der  Abwassergebühr  für  die  zentrale  Schmutz-  und
Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Friesoythe 
!Titel!

Beratungsfolge:
Gremium am Top

Verwaltungsausschuss 24.02.2010 9
Stadtrat 17.03.2010 11

Beschlussvorschlag:

1.  Der vom Büro Schneider und Zajontz, Heilbronn, erstellten Kalkulation der Abwassergebühren
(Stand:  Januar 2010) für  die  zentrale  Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung  in  der
Stadt Friesoythe wird zugestimmt.

2. Die Gebührensätze werden für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt
Niederschlagswasserbeseitigung 0,32 €/m² 
Schmutzwasserbeseitigung          2,00 €/m³. 

Begründung:

Das  Büro  Schneider  &  Zajontz,  Heilbronn,  hat  den  Auftrag  zur  Fortschreibung  der
Gebührenkalkulation  der  Schmutz-  und  Niederschlagswasserbeseitigung  für  das  Jahr  2010
erhalten. Das Gutachten liegt jetzt vor.
 Nach dem Ergebnis des Guthachtens ergeben sich folgende Gebührenhöchstgrenzen:

a) ohne zusätzliche Berücksichtigung von Unter- bzw. Überdeckungen des Jahres 2008:

               Niederschlagswasserbeseitigung 0,34 €/m² (bisher 0,32 €/m²) 
    Schmutzwasserbeseitigung          2,01 €/m³ (bisher 2,00 €/m³);

b) mit Berücksichtigung von Unter- bzw. Überdeckungen des Jahres 2008:

               Niederschlagswasserbeseitigung 0,24 €/m² 
               Schmutzwasserbeseitigung          1,86 €/m³.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 
0,32 €/m² Beitragsfläche und für die Schmutzwasserbeseitigung auf 2,00 €/m³ Frischwasser-
verbrauch zu belassen.
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Bei  der  Schmutzwasserbeseitigung  erfolgt  im  Jahr  2010  der  Ausgleich  der  restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2007 (9.849,02 EURO) sowie der Ausgleich eines Teilbetrages der
Kostenüberdeckung des Jahres 2008. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung wird im Jahr 2010
ein Teilbetrag der Kostenüberdeckung 2008 ausgeglichen. 

Anlage/n:
Gebührenkalkulation Teil 1 bis 6 (digital)

Bürgermeister


